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 Programmvorschlag der EU-Kommission: 17.07.2002
 Programmbeschluss: 5. Dezember 2003
 Laufzeit: 1.1.2004 - 31.12.2008
 Budget: 230 Millionen Euro
 Gefördert werden sollen:

*  90-100 Europäische Masterkurse
*  5.000 Masterstudierende aus Drittländern
*  1.000 Wissenschaftler aus Drittländern
*  4.000 Masterstudierende aus EU-Ländern
*  1.000 Wissenschaftler aus EU-Ländern

 Erster Antragstermin: 31.05.2004



 Aktion 1: ERASMUS Mundus-Masterstudiengänge

 Aktion 2: Stipendien für Masterstudierende und
 Wissenschaftler aus Drittländern

 Aktion 3:  Partnerschaften mit Hochschulen
           in Drittländern

 Aktion 4: Verbesserung der Attraktivität des europäischen
         Hochschulraums

 Aktion 5: Technical Assistance

FördermaßnahmenFördermaßnahmen



Fördermaßnahmen AKTION 1Fördermaßnahmen AKTION 1

 ERASMUS Mundus - Masterstudiengänge
• mindestens 3 Hochschulen aus drei verschiedenen

Mitgliedstaaten entwickeln ein Studienprogramm, das
jeweils einen Studienabschnitt in mindestens zwei der
kooperierenden Institutionen vorsieht

• eine Hochschule übernimmt die Rolle des Koordinators
• Dauer: ein bis zweijährig (60 -120 ECTS credits)
• führen zur Verleihung von gemeinsamen und offiziell

anerkannten Doppel- oder Mehrfachabschlüssen bzw.
eines joint degree



Fördermaßnahmen AKTION 1Fördermaßnahmen AKTION 1

 ERASMUS Mundus - Masterstudiengänge

• können jede beliebige Disziplin betreffen
• erlauben den Gebrauch von zwei EU-Sprachen
• legen gemeinsame Zulassungsbedingungen und

Prüfungskriterien fest
• stehen einer Mindestzahl von Studierenden und

Gastwissenschaftlern aus Drittländern offen, die eine
finanzielle Unterstützung erhalten

• sind durch einheitliche Auswahlkriterien der Stipendiaten
gekennzeichnet



Fördermaßnahmen AKTION 1Fördermaßnahmen AKTION 1
 ERASMUS Mundus - Masterstudiengänge

•  beinhalten die gegenseitige Anerkennung der im Rahmen
   des Studienprogramms erbrachten Leistungen (ECTS)
•  gewährleisten hochwertige Dienste zur Betreuung der
   Studierenden und Gastwissenschaftlern aus den
   Drittländern
•  werden (vorbehaltlich des Ergebnisses einer jährlichen
   Überprüfung) für eine Laufzeit von 5 Jahren ausgewählt
•  Förderung:
   Jedes Konsortium erhält 15.000 Euro pro Jahr



Fördermaßnahmen AKTION 2Fördermaßnahmen AKTION 2

 Stipendienprogramm für Drittländer
• Zielgruppe: hochqualifizierte Studierende mit Hochschul-
    abschluss und Wissenschaftler aus Drittländern
• Stipendienhöhe:  1.600 Euro/Monat für Studierende
    plus eine einmalige Pauschalzuweisung pro Jahr in Höhe

von 5.000 Euro (für Reisekosten, Studiengebühren etc.) zur
Absolvierung des gesamten Studienprogramms

• Umfang der Mobilität:
    10 Studierende aus  Drittländern pro ERASMUS Mundus-

Konsortium in 2004/2005 und mindestens 19 ab 2005/2006



Fördermaßnahmen AKTION 2Fördermaßnahmen AKTION 2

 Stipendienprogramm für Drittländer

• Stipendienhöhe:  4.000 Euro/Monat für Wissenschaftler plus
  1.000 Euro Reisekostenzuschuss für dreimonatigen
  Gastaufenthalt (Lehr- oder Forschungstätigkeiten,
  wissenschaftliche Arbeiten)

• Umfang der Mobilität:  3 Wissenschaftler aus Drittländern
  pro ERASMUS Mundus – Konsortium in 2004/2005 und 4-5
  ab 2005/2006



Fördermaßnahmen AKTION 3Fördermaßnahmen AKTION 3
Partnerschaften mit Hochschulen in Drittländern

• sind Rahmen für die Mobilität von Studierenden und
Wissenschaftlern aus der EU, die an ERASMUS-Mundus-

  Masterstudiengängen teilnehmen
Förderungsfähig sind:
• Partnerschaften von ERASMUS-Mundus- Masterstudien-

gängen mit mindestens einer Hochschule in einem Drittland

  Achtung: Aktion 3 läuft erst 2005 an



Fördermaßnahmen AKTION 3Fördermaßnahmen AKTION 3
 Partnerschaften mit Hochschulen in Drittländern

Gefördert wird:
•  die Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlern aus
   den europäischen Hochschulen der Mundus-Konsortien
   (volle Anerkennung der an der Drittland-Universität
   belegten Studienprogramme)
•  Austausch von Lehrkräften, Entwicklung neuer Methoden,
   usw.
Der Kooperationszeitraum für die Partnerschaften beträgt
3 Jahre, ist aber verlängerbar.



Fördermaßnahmen AKTION 3Fördermaßnahmen AKTION 3
 Partnerschaften mit Hochschulen in Drittländern

•  Förderung: 5.000 Euro/Jahr pro Drittland-Hochschule
•  Stipendienhöhe (für die übliche Dauer von 3 Monaten):
* 700 Euro/Monat  für EU-Studierende plus 1.000 Euro

Reisekostenzuschuss
* 4.000 Euro/Monat für EU-Wissenschaftler plus 1.000 Euro

Reisekostenzuschuss
•  Umfang der Mobilität: Entsendung von mindestens fünf
   EU-Studierenden pro Jahr und EU-Hochschule sowie 3 EU-
   Wissenschaftlern pro Jahr und Konsortium



Fördermaßnahmen AKTION 4Fördermaßnahmen AKTION 4
Verbesserung der Attraktivität des europäischen
Hochschulraums

• Förderungen können erhalten:
    Öffentliche und private Organisationen, die im Inland oder

auf internationaler Ebene im Hochschulbereich tätig sind

• Förderbedingung:
    Mindestens drei Organisationen aus drei verschiedenen

Mitgliedstaaten bilden ein Netzwerk, dem auch Organi-
sationen aus Drittländern angehören können



Fördermaßnahmen AKTION 4Fördermaßnahmen AKTION 4
 Verbesserung der Attraktivität des europäischen

    Hochschulraums

Gefördert werden:
• Seminare, Workshops, Teilnahme an Messen, die

Entwicklung von Informationstools, Entwicklung von
Sprach- und Landeskundekursen bzw.- materialien

• ergänzende Aktivitäten zur Internationalisierung der Hoch-
   schulbildung (z.B. zur Qualitätssicherung, Anerkennung

von Studienleistungen, Lehrplanentwicklung)



Fördermaßnahmen AKTION 4Fördermaßnahmen AKTION 4
 Verbesserung der Attraktivität des europäischen

    Hochschulraums
Gefördert werden:
•  Alumni-Vereinigung von Absolventen von ERASMUS-
   Mundus-Masterstudiengängen

Geplantes Budget:
•  pro Projekt durchschnittlich 50.000 Euro; Spanne reicht
   aber von kleinen zu sehr großen Projekten
Die Kommission übernimmt maximal 75% der
bezuschussungsfähigen Kosten.



Fördermaßnahmen AKTION 5Fördermaßnahmen AKTION 5

 Technische Unterstützungsmaßnahmen

• Einsatz von Experten oder einer Exekutivagentur oder
Rückgriff auf bestehende zuständige Stellen in den

  Mitgliedstaaten durch die Kommission zur Umsetzung
      des Programm

• Budget: Nicht mehr als 7 % der Gesamtkosten der
Maßnahmen



AuswahlverfahrenAuswahlverfahren

 Aktionen 1 und 3

• Formale Vorauswahl durch EU-Kommission, inhaltliche
Vorauswahl durch akademische Fachgutachter

• Erstellung einer Vorschlagsliste durch einen Auswahl-
ausschuss mit hochrangigen Persönlichkeiten der
europäischen „Academia“

• Endgültige Bestätigung der Auswahl durch EU-Kommision



 Aktion 2
• Die potentiellen Stipendiaten bewerben sich bei den

ERASMUS-Mundus-Konsortien; diese führen eine Auswahl
durch und reichen eine Liste der Kandidaten bei der EU-
Kommission zur Bestätigung ein
 Aktion 4

• Formale Vorauswahl durch die EU-Kommission,
inhaltliche Vorauswahl durch akademische Fachgutachter

• Endgültige Bestätigung der Auswahl durch EU-
Kommission

AuswahlverfahrenAuswahlverfahren



Bei der Auswahl der Anträge zu den Aktionen 1, 2, 3 und 4
werden die Nationalen Strukturen (in Deutschland: DAAD)
von der Kommission konsultiert. Die Nationalen Strukturen
erstellen ein Vorvotum (in Deutschland gemeinsam mit
einem nationalen Begleitausschuss: BMBF, KMK etc.) und
übermitteln dieses nationale Votum der Kommission.

AuswahlverfahrenAuswahlverfahren



Weitere Informationen zu ERASMUS Weitere Informationen zu ERASMUS MundusMundus
finden Sie unter:finden Sie unter:

http://http://europa.eu.inteuropa.eu.int//commcomm//educationeducation//programmesprogrammes//mundusmundus//index_de.htmlindex_de.html

CC


